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 Verwaltungsanweisung zu Assistenzleistungen gem. § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 

Abs. 2 Nr. 2 SGB IX 
Ambulante Sozialpädagogische Unterstützung - APU  

 
 
Redaktionelle Änderung zum 01.01.2020 
 
 
1. Personenkreis 
Diese Eingliederungshilfeleistung richtet sich an erwachsene Menschen mit einer 
wesentlichen geistigen und mehrfachen Behinderung, wobei der individuelle 
Unterstützungsbedarf maßgeblich durch die geistige Behinderung entsteht. Es handelt 
sich um Personen, die im Elternhaus, bei Angehörigen oder in einer Lebensgemeinschaft 
mit einem nicht betreuten Menschen leben. Die Antragsteller müssen ihren tatsächlichen 
Aufenthalt in der Stadtgemeinde Bremen haben und das Amt für Soziale Dienste Bremen 
muss örtlich und sachlich zuständig sein. 
 
2. Zielsetzung 
Die Leistung hat das Ziel, den behinderten Menschen im Rahmen der Alltagsbewältigung 
in der Selbstbestimmung und Eigenständigkeit zu unterstützen. Dazu gehören die 
Stärkung der Selbstwahrnehmung, der Willensbildung und des Selbstausdrucks. 
  
Die individuellen Fähigkeiten und Bedarfe und die aktuelle Lebenssituation gestalten die 
Unterstützung. 
 
3.  Rechtsgrundlage 
„Ambulante Sozialpädagogische Unterstützung - APU“ ist ein ambulantes 
Leistungsangebot der Eingliederungshilfe gem. § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 
SGB IX für den Personenkreis erwachsener Menschen mit einer wesentlichen geistigen 
Behinderung nach § 99 SGB IX in der jeweils gültigen Fassung. 
 
Für den Einsatz von Einkommen und Vermögen gelten die Bestimmungen der §§ 135 – 
140 SGB IX sowie die hierzu erlassenen Weisungen der Senatorin für Soziales, Jugend, 
Frauen, Integration und Sport. 
 
4.  Leistungsort  
Die „Ambulante Sozialpädagogische Unterstützung - APU“ ist eine aufsuchende 
Unterstützung, die im häuslichen Bereich und im sozialen Umfeld des behinderten 
Menschen in der Stadtgemeinde Bremen erbracht wird.  
 
5.  Begutachtung / Unterstützungsumfang 
Die Feststellung des Unterstützungsumfangs erfolgt durch die Teilhabeplanung des Amtes 
für Soziale Dienste, Fachdienst Teilhabe. Der Umfang der “Ambulanten 
Sozialpädagogischen Unterstützung - APU’“ erfolgt nach Stunden. Die Unterstützung soll 
maximal 10 Stunden in der Woche nicht überschreiten. 
Bei der Festlegung des individuellen Unterstützungsumfanges sind weitere Maßnahmen 
des Leistungsberechtigten zur Tagesgestaltung sowie dessen Unterstützung im Rahmen 
der aktuellen Lebenssituation zu berücksichtigen. Die Leistung kann auch ergänzend 
neben der Beschäftigung in einer WfbM oder dem Besuch einer Tagesförderstätte gewährt 
werden. Sie ersetzt diese allerdings nicht. 
 
Im Rahmen der regelmäßigen Gesamtplanfortschreibung wird die Ausgestaltung und der 
Stundenumfang durch die Teilhabeplanung mit dem Leistungsberechtigten erörtert, in 
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Bezug auf die zielgemäße Umsetzung bewertet, bei Bedarf hierzu beraten und die aktuelle 
Verwendung im Gesamtplan dokumentiert. 
 
Die von der Teilhabeplanung begutachteten Stunden erhält der behinderte Mensch als 
direkte personenbezogene Leistung mit der vollen Stundenzahl. Im Entgelt sind auch 
indirekte personenbezogene Leistungen enthalten. 
 
Der Bewilligungszeitraum der Leistung beträgt ein Jahr. Die Leistungserbringer haben der 
Teilhabeplanung des Fachdienst Teilhabe mit Ablauf des Bewilligungszeitraumes einen 
Entwicklungsbericht vorzulegen. Dieser dient als eine Grundlage für die erneute 
Bedarfsfeststellung.  
 
In einem Monat nicht geleistete Stunden können innerhalb von drei Monaten des aktuellen 
Bewilligungszeitraumes ausgeglichen werden.  
 
Die Qualitätskontrolle der Leistung findet durch die Teilhabeplanung des Fachdienst 
Teilhabe statt.  
  
6.  Leistungen des Leistungserbringers 
 
6.1 Direkte personenbezogene Leistungen 
Die Leistungen werden auf der Basis einer verlässlichen Erreichbarkeit, einer 
Kommunikation, die den Willen und die Bedürfnisse der leistungsberechtigten Person 
deutlich werden lässt im Rahmen gegenseitiger Wertschätzung und Achtung erbracht.               
 
Zu den direkten personenbezogenen Leistungen gehört Unterstützung bei 
 

 dem Erkennen und Wahrnehmen eigener Bedürfnisse und Interessen  

 der Umsetzung einer Handlung / Information über Entscheidungsalternativen 

 der alltäglichen Lebensführung  

 der Gestaltung sozialer Beziehungen 

 der Erschließung aushäusiger Angebote zu Arbeit, Beschäftigung, Tagesstruktur 
und Freizeit 

 der Kommunikation und Orientierung 

 der emotionalen und psychischen Entwicklung 

 der Gesundheitsförderung und Gesunderhaltung einschließlich der 
Inanspruchnahme von psychiatrischer und anderer medizinischer Hilfen 

 der Förderung der Begegnung und des Umgangs mit nichtbehinderten Menschen 

 dem Besuch von Veranstaltungen oder Einrichtungen, die der Geselligkeit, der 
Unterhaltung oder kulturellen Zwecken dienen. 

 
Die Entgeltvereinbarungen mit den Trägern sind zu finden unter: 
https://www.transparenz.bremen.de/ und dort im Register Dokumente im Dokumententyp 
„Verträge und Vereinbarungen“.  
 
6.2 Indirekte personenbezogene Leistungen  
Diese Leistungen umfassen 
 

 Angehörigenkontakte 

 die Zusammenarbeit mit gesetzlichen Betreuern, externen Fachkräften und 
Kooperationspartnern, Ämtern und Behörden  

 die Erstellung von Entwicklungsberichten zum Ende des Bewilligungszeitraumes 

 die Mitwirkung an der Begutachtung und Hilfeplanung und deren Fortschreibung 

 die Organisation und Leitung des Dienstes, Fall- und Teambesprechungen  

 die Fahrten und Wegezeiten. 

https://www.transparenz.bremen.de/
https://www.transparenz.bremen.de/


 

Verwaltungsanweisung zu § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX Seite 3 von 3 

  
 

 
6.3 Personelle Ausstattung 
Die Unterstützung erfolgt durch Sozialpädagogische Fachkräfte, Erzieher/innen, 
Heilerziehungspfleger/innen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einer vergleichbaren 
Qualifikation und angelernte Kräfte.  
 
6.4 Unterkunft und Verpflegung  
Unterkunft und Verpflegung sind nicht Bestandteil der Vergütung der „Ambulanten 
Sozialpädagogischen Unterstützung - APU“.  
 
7.  Leistungsausschluss  
Von einer Leistungsgewährung ausgeschlossen sind von einer Behinderung bedrohte 
Personen gem. § 99 SGB IX in der jeweils gültigen Fassung.  
 
Erwachsene mit ausschließlich körperlicher Behinderung erhalten diese Leistung nicht. 
Medizinische und psychotherapeutische Leistungen gehören nicht zu den Aufgaben der 
„Ambulanten Sozialpädagogischen Unterstützung - APU“, weil es sich um Leistungen nach 
dem SGB V, Abschnitt „Gesetzliche Krankenversicherung“ handelt.  
 
Leistungen nach dem SGB XI „Soziale Pflegeversicherung“ gehören ebenfalls nicht zu den 
Aufgaben der „Ambulanten Sozialpädagogischen Unterstützung - APU“. 
 
Diese Leistung wird nicht im Rahmen des Betreuten Wohnens gewährt. 
 
8. Antragstellung/Bewilligungen im Einzelfall 
Für die Antragsbearbeitung und das Verwaltungsverfahren ist die Leistungskoordination 
des Fachdienst Teilhabe zuständig. Die Leistungskoordination prüft anhand der 
Antragsunterlagen, ob die Antragstellerin, der Antragsteller zum anspruchsberechtigten 
Personenkreis gehört.  
Sofern dies noch nicht bekannt ist, stellt der begutachtende Dienst hierzu fest, ob eine 
wesentliche Behinderung vorliegt. 
 
Die Vergütung erfolgt nach Stunden. Der durch die Teilhabeplanung festgestellte, 
individuelle, wöchentliche Stundenbedarf wird als monatlicher Betrag ausgezahlt. Die 
Auszahlung erfolgt über OPEN PROSOZ.   
 
Die Rechnungslegung durch die Leistungserbringer erfolgt monatlich. Die tatsächlich 
geleisteten Stunden werden mitgeteilt und abgerechnet. Ein Ausgleich von Stunden ist 
innerhalb von drei Monaten im Bewilligungszeitraum möglich. 
 
9.  Produktgruppen; Haushaltsstellen 
 
Produktgruppe 41.02.01  
Ausgabehaushaltsstelle:    3419.681 10-4     Ambulante sozialpädagogische  

Unterstützung – APU für geistig 
behinderte und mehrfach behinderte 
Erwachsene 

Einnahmehaushaltsstelle:     3420.281 70-5    Von anderen Erstattungspflichtigen    
 
10.  Inkraftsetzung  
Die Verwaltungsanweisung für die Eingliederungshilfeleistung „Ambulante 
Sozialpädagogische Unterstützung für geistig und mehrfach behinderte erwachsene 
Menschen - APU“ tritt am 01.04.2019 in Kraft. 
 
 
Die Verwaltungsanweisung vom 01.03.2015 wird damit aufgehoben. 


